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Staatliches Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Gem. 
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – I-5 – 01.18 u. 
d. Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit – 133-1009/ 
OWL u. d. Innenministeriums – 51.01.04 v. 8.4.2004

Staatliches Amt für Umwelt und Arbeitsschutz 
Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – I-5 – 01.18 
u. d. Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit – 133-1009/OWL 

u. d. Innenministeriums – 51.01.04 
v. 8.4.2004

l 
Auftrag 
Durch das Gesetz zum Bürokratieabbau in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe (Bürokratieab-
baugesetz OWL) wird das „Staatliche Amt für Umwelt und Arbeitsschutz“ (StAfUA) errichtet. 
Nach § 3 Nr. 1 des Gesetzes wird das neue Amt aus den durch das Gesetz aufgelösten bisheri-
gen Staatlichen Umweltämtern Bielefeld und Minden und den Staatlichen Ämtern für Ar-
beitschutz Detmold und Paderborn durch Zusammenfassung der Aufgaben dieser Ämter und der 
entsprechenden Aufgaben der Bezirksregierung Detmold aus den Dezernaten 52 (Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz), 54 (Wasserwirtschaft, Gewässerschutz), 55 (Arbeitsschutz) und 56 
(Immissionsschutz)gegründet. Das neue Amt besteht seit dem 19.4.2004. Die gesetzliche Rege-
lung gilt bis zum.18.4.2007.

2 
Aufgaben 
Die neue Dienststelle übernimmt insgesamt die Aufgaben der genannten Dienststellen und die 
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Fachaufgaben der genannten Dezernate der Bezirksregierung Detmold. Die Dienst- und Fach-
aufsicht der Bezirksregierung Detmold und des MUNLV sowie des MWA bleibt unberührt.

3 
Behördensitz 
Der Sitz der neuen Behörde ist Detmold. Die postalische Anschrift lautet: 
Staatliches Amt 
für Umwelt und Arbeitsschutz 
Willi-Hofmann-Straße 33 a 
32756 Detmold 
Tel.: 05231/703-0 
Fax: 05231/703-299 
E-Mail: poststelle@stafa-dt.nrw.de 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

Das Staatliche Amt für Umwelt und Arbeitsschutz ist in folgenden weiteren Dienstgebäuden un-
tergebracht: 
 
Staatliches Amt 
für Umwelt und Arbeitsschutz 
Außenstelle Bielefeld 
Kammeratsheide 66 
33609 Bielefeld 
Tel.: 0521/9715-0 
Fax: 0521/9715-450 oder 
Fax: 0521/9715-116 
E-Mail: poststelle@stua-bi.nrw.de 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

Staatliches Amt 
für Umwelt und Arbeitsschutz 
Außenstelle Detmold 
Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 
Tel.: 05231/71-0 
Fax: 05231/711295 
E-Mail: poststelle@brdt.nrw.de 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

Staatliches Amt 
für Umwelt und Arbeitsschutz 
Außenstelle Minden 
Büntestr. 1 
32427 Minden 
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Tel.: 0571/808-0 
Fax: 0571/808-447 
E-Mail: poststelle@stua-mi.nrw.de 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

Staatliches Amt 
für Umwelt und Arbeitsschutz 
Außenstelle Paderborn 
Am Turnplatz 31 
33098 Paderborn 
Tel.: 05251/287-0 
Fax: 05251/287-199 
E-Mail: poststelle@stafa-pb.nrw.de 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

Zuschriften sind grundsätzlich an die Dienststelle Detmold zu richten, Eingänge sind aber auch 
bei den Außenstellen, insbesondere bei persönlicher Abgabe, möglich.

Um weiterhin Ortsnähe zu gewährleisten, wird bei der Dienststelle Willi-Hofmann-Straße 33a, 
32756 Detmold wie auch bei den Außenstellen an den anderen Orten jeweils ein „Bürgerbüro“ 
eingerichtet, das ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern schnell und kompetent weiterhilft.

In gleicher Weise wird es an den genannten Standorten eine „Zentrale Anlaufstelle für Genehmi-
gungsverfahren“ geben, die qualifizierte Erstauskünfte zu Genehmigungsanträgen in den Berei-
chen Arbeitsschutz und Umweltschutz geben kann.

4 
Außer-Kraft-Treten 
Entsprechend der gesetzlichen Regelung tritt dieser Erlass am 18.4.2007 außer Kraft. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>
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